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 Hinweis zum Rügeausschluss 

Gemäß § 12 Abs. 5 Hochschulgesetz kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule gegen diese 
Ordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

 



Ordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung  

für den Bachelorstudiengang Health Care Management  
an der Hochschule Niederrhein 

 
 

Vom 22. September 2025 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat der Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein die folgende Änderungsordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Anlage 3 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Health Care Management an der Hoch-
schule Niederrhein vom 8. August 2023 (Amtl. Bek. HSNR 22/2023), zuletzt geändert durch Ordnung 
vom 26. Februar 2025 (Amtl. Bek. HSNR 4/2025) wird durch die dieser Änderungsordnung beigefüg-
te Anlage ersetzt. 
 
 

Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Hochschule Niederrhein (Amtl. Bek. HSNR) in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Gesundheitswesen vom 
21. Januar 2025 sowie der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Hochschule Nie-
derrhein vom 9. September 2025. 
 
 
Krefeld, den 22. September 2025 
 
 
 

Der Dekan 
des Fachbereichs Gesundheitswesen 

der Hochschule Niederrhein 
Prof. Dr. Bernhard Breil 



Anlage 3 - Empfehlungen für den Ablauf der praktischen Tätigkeit (Vorpraktikum) 

Praktische Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 4 und 5 

Die praktische Tätigkeit (Vorpraktikum) umfasst 4 Wochen. Dieses ist spätestens zum Beginn des vierten Fachsemesters nachzuweisen. 

Zeitpunkt Dauer Frist 
Praktikum Insgesamt: 4 Wochen Bis zu Beginn des 4. Fachsemesters 

Dauer Ausrichtung Schwerpunkt Beispiele 
Mindestens 2 Wochen • Stationärer Sektor • Medizin

• Pflege
• Therapie
• Rehabilitation

• Tätigkeiten im Pflegedienst
• Tätigkeiten in der Therapie (z.B. Physio- und

Ergotherapie)

Bis zu 2 (verbleibende) 
Wochen  

• Ambulanter Sektor
• andere Anbieter,

Einrichtungen und
Verbände des
Gesundheitswesens

• Ambulanter Sektor (Medizin,
Pflege, Therapie)

• Krankenkassen
• Apotheken
• Abteilungen in der

Verwaltung von
Gesundheitsunternehmen

• Verbände
• Institute

• Tätigkeiten im Pflegedienst der Ambulanten
Pflege

• Tätigkeiten in der Administration von
Gesundheitseinrichtungen

• Tätigkeiten im medizinischen oder
administrativen Bereich in einer Arztpraxis
z.B. Einkauf, Marketing, Personalabteilung
und Abrechnung in Unternehmen des
Gesundheitssektors
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